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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §366 Abs1;

VStG §44a Z2;

Rechtssatz

Der Einleitungssatz des § 366 Abs 1 GewO 1994 enthält keineswegs eine Gebotsnorm oder Verbotsnorm, sondern

erklärt vielmehr lediglich das in den nachfolgenden Zi9ern dieser Gesetzesstelle als gesetzwidrig normierte Verhalten

für strafbar.

Schlagworte

Mängel im Spruch Nichtangabe der verletzten Verwaltungsvorschrift
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